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Liebe Leserinnen und Leser,

ich habe mich bei meinem Vortrag "Ehe für alle" am Samstag, 24. März 201 8, in den
Gemeinderäumen der Kreuzkirche anlässlich der sog. "Männerbrotzeit" v.a. an zwei

Stellungnahmen orientiert, die m.E. den biblisch-theologischen Sachverhalt gut reflektiert
dastellen und begründen.

Zum einen zum Thema Ehe "Was ist die Ehe wert?" eine Erwiderung zum EKD-Papier
"Zwischen Autonomie und Angewiesenheit" (201 3) des Gemeindehilfsbundes.

Zum anderen eine Stellungnahme des ABC (-Arbeitskreis Bekennender Christen) von 201 7.
Ich verweise aufweitere Beiträge zum Thema in ABC Nachrichten 201 7.2.

Mit gesegneten Ostergrüßen



Ehe fur alle
Eine biblisch-theologische Standortbestimmung

Gemeindehaus BT-Kreuzkirche, 24.3.201 7

IVorbemerkungen

1 ) Emotionales Thema, weil Menschen davon unmittelbar betroffen
sind mit ihrem ganzen Wesen, ihren Gef:ühlen, ihrer Liebe.

+Behutsam damit umgehen. C.,l.-X.~ Ä... Ih.oL''äste"«"'KT

2) in der Gesellschaß und auch in christlichen Gruppen und
Kreisen hat sich in den letzten Jahrzehnten viel verändert; auch
in konservativ evangelikalen (nicht negativ 1) Kreisen
''+ ,,Kuppeleiparagraph'' bis 1 969
+ Ehe ohne Trauschein
+ CJB-FZ 2017 / Ansichten
+ Mesnerin FEU

3) Entschuldigung f:tir Unrecht, was gerade auf diesem Gebiet
Menschen / die Kirche ,,im Namen Gottes/Jesus'' den Menschen.
v.a. den Frauen alles angetan hat -- bis hin zum sexuellen
Missbrauch der Gegenwart.

4) Sünde wider das 6. Gebot - ,,l,ieblingssünde'' aller Frommen
(Persönlicher Eindruck: OÜ wegen schlechten Gewissens der
kirchlichen Verantwortlichen vorschnell ethische

Entscheidungen getroffen. Hilfaber niemanden wirklich)

5) Für mich die wichtigste Vorbemerkung, an der alles liegt und die
schließlich alles entscheidet:

Die Frage nach der Hermeneutik -9p der richtigen, der rechten
Auslegung der Heiligen Scheiß.
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Bibelstellen:
Matthäus i9,4fy
4 Er aber antwortete und sprach: Hlabt ihr nicht gelesen: Der im Anfang den
Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau
5 und sprach (l .Mose 2,24): >>Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen
und an seiner Frau hängen, und die zwei werden e/n Fleisch sein<<?

6 So sind sie nun nicht mehr zwei, sondem e//z Fleisch. Was nun Gott
zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden!

Genesis 1,27; 2,24
1,27 Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf
er ihn; und schufsie als Mann und Frau
Adam/adama -9p Mann/Männin

2,23 Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch
von meinem Fleisch; man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne
genommen ist.
24 Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner
Frau alüangen, und sie werden sein e/m Fleisch.
25 Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich
nichtC

Markus 12,2S
25Wenn sie von den Toten auferstehen werden, so werden sie weder heiraten
noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie die Engel im Himme

Genesis 2,18fT
1 8 Und Gott der HERR sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei;
ich will ihm eine Gehilfen machen, die um ihn sei.
] 9 Und Gott der HERR machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle
die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe,
wie er sie nannte; denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es
nei15en.

20 Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und
Tier auf dem Felde seinen Namen; aber für den Menschen ward keine GehilHin
gefunden, die um ihn wäre.

21 Da ließ Gott der HERR einen tiefen Schlaffallen aufden Menschen, und er
schliefein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch
22 Und Gott der HERR baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem
Menschen nahm, und brachte sie zu ihm.



23 Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von
meinem Fleisch; man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen

24 Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner
Frau anhangen, und sie werden sein ein Fleisch.
25 Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich
lllvllLe

istS

Levitikus 20,13; Römer 1,25-2 7
1 3 Wenn jemand bei einem Manne liegt wie bei einer Frau, so haben sie getan,
was ein Gräuel ist, und sollen beide des Todes sterben; Blutschuld lastet auf
IhllPn

1 ,25sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpfverehrt und ihm
gedient haben statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen.
26Darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften; denn ihre
Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widematürlichen:
27desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau
verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann
Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, an sich
selbst empfangen.

28Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott
dahingegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist.

29voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid,
Mord, Hader, List, Niedertracht; Zuträger,
30Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im
Bösen, den Ehem ungehorsam,

3 lunvemünRig, treulos, lieblos, unbarmherzig
32Sie wissen, dass, die solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen: aber
sie tun es nicht allein, sondem haben auch Gefallen an denen, die es tun

Römer 1,32; 1. Korinther 6,9/.; 1. Timotheus l,lO
1 ,32 Sie wissen, dass, die solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen:
aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun

l .Kor. 6,9 Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht

ererben werden? Lasst euch nicht irreführend Weder Unzüchtige noch
Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben (- passive Homosexuelle),
Knabenschänder(-aktive Homosexuelle),
1 0 Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich
Gottes ererben.



1 1 Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr
seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus
Christus und durch den Geist unseres Gottes.

Römer 3.9

9Was sagen wir denn nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Gar keinen. Denn
wir haben soeben bewiesen, dass alle, Juden wie Griechen, unter der Sünde sind.
l Owie geschrieben steht: >>Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer.
1 1 Da ist keiner, der verständig ist; da ist keiner, der nach Gott jagt.
1 2Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut.
auch nicht einer(Psalm 14, 1 -3).

Römer 2.1

2,1 Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der
du richtest. Denn worin du den andern richtest, verdammst du dich selbst, weil
du ebendasselbe tust, was du richtest.

2 Wir wissen aber, dass Gottes Urteil recht ist über die, die solches tun.
3 Denkst du aber, o Mensch, der du die richtest, die solches tun, und tust auch
dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst?

4 Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt
du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet?
5 Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst
Zorn an aufden Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes
Gottes,

6 der einem jeden geben wird nach seinen Werken:
7 ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach
Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben;
8 Ungnade und Zom aber denen, die streitstichtig sind und der Wahrheit nicht
gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit;
9 Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun, zuerst der
Juden und ebenso der Griechen:

1 0 Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden allen denen, die Gutes tun. zuerst den
Juden und ebenso den Griechen.
1 1 Denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott.



Römer 15, 7; 14,5
7Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes
Lob.

Von den Schwachen und Starken im Glauben

1 4, 1 Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen.
2 Der eine glaubt, er dürfe alles essen; wer aber schwach ist. der isst kein '
Fleisch.

3 Wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst; und wer nicht isst, der richte
den nicht, der isst; denn Gott hat ihn angenommen.
4 Wer bist du, dass du einen hemden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem
Helm. Er wird aber stehen bleiben; denn der Herr kann ihn außecht halten.
5 Der eine hält einen Tag fur höher als den alldem; der andere aber hält alle
Tage fur gleich. Ein jeder sei in seiner Meinung gewiss.
6 Wer aufden Tag achtet, der tut's im Blick auf den Helm; wer isst, der isst im
Blick aufden Helm, denn er dankt Gott; und wer nicht isst, der isst im Blick auf
den Herrn nicht und dankt Gott auch.
7 Denn unser keiner lebt sich selber, und keiner stirbt sich selber.
8 Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben wir dem
Herrn. Darum: wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn.

9 Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er
über Tote und Lebende lllerr sei.

1 0 Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen
Bruder? Wir werden a]]e vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden.
1 ] Denn es steht geschrieben (Jesaja 45,23): >>So wahr ich lebe, spricht der Herr,
mir sollen sich alle Knie beugen, und alle Zungen sollen Gott bekennen.<<

1 2 So wird nun jeder von uns fur sich selbst Gott RechenschaR geben.
1 3 Darum lasst uns nicht mehr einer den indem richten; sondem richtet
vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder
Artemis bereite.

] 4 Ich weiß und bin gewiss in dem term Jesus, dass nichts unrein ist an sich
selbst; nur fur den, der es fur umein hält, ist es unrein.
1 5 Wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du
nicht mehr nach der Liebe. Bringe nicht durch deine Speise den ins Verderben.
fur den Christus gestorben ist.
1 6 Es soll doch nicht verlästert werden, was ihr Gutes habt.
1 7 Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern
Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist.
1 8 Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen
geachtet.

19 Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung
untereinander.

20 Zerstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Es ist zwar alles reina aber
es ist nicht gut fÜr den, der es mit schlechtem Gewissen isst.



2 1 Es ist besser, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust nichts.
woran sich dein Bruder stößt.

22 Den Glauben, den du hast, behalte bei dir selbst vor Gott. Selig ist, der sich
selbst nicht zu verurteilen braucht, wenn er sich prüm.
23 Wer aber dabei zweifelt und dennoch isst, der ist gerichtet, denn es kommt
nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist
Sünde.

l.Korittther 8.8

8 Nicht sage ich das als Befehl; sondem weil andere so eilig sind, prüfe ich
auch eure Liebe, ob sie rechter Art sei.
9 Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus: obwohl er reich
ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich
würdet.

l.Korinther 6,9jT
l .Kor. 6,9 Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht

ererben werden? Lasst euch nicht irrefÜhren! Weder Unzüchtige noch
Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben (- passive Homosexuelle),
Knabenschänder(-aktive Homosexuelle),
1 0 Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich
Gottes ererben
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$ ë ngnahme zuf Frage
elmei" $gglcl; n Segnung üdei" Trauung
gleËchg sch8echtiichef Pa!"tnerschafëem

!m Rahman eines öffentlichen Gottesdiensten
in def gwangc isch-LtiËherischen Ki?che

1. Hintergründe

1. 1 Ges eilschaft !ch sungsgerichts, nach der die Verschieden-
geschZechtZ chkeit der Ehepartner fÜr den
grundgesetzlichen Ehebegriff wesentlich ist.
Daher ist Art. 6 Abs. l GG nach wie vor Ge-
genstand intensiver kontroverser Debatten.l

Durch Beschluss des deutschen Bundes-

tags vom 3o., Juni:zol7 kann eine Ehe nach

staatlichem Recht seit l. Oktobe!,:2017. "von
zwei Personen verschiedenen oder gleichen
Geschlechts auf Lebenszeit" geschlossen
IS i553 BGB) und eine bereits bestehende
eingetragene gleichgeschlechtliche Lebens-
partnerschaft in eine Ehe umgewandelt
werden IS zoa LPartGI.

1.2 Kirchlich

Das staatliche Recht besitzt aufgrund der
Religion:lsfreiheit der ReligionsgeineinË;chaf-

.Ëg=JArt 4 GGI und ihrem Selbstbestim-
.".!!!Zl!:g1111$1cb! IAn l4o GG in Verbindung mit

Art i37 WRV) "keinerZe B ndungswl7küng"
fÜr die Frage nach einer möglichen gottes-
dienstlichen Segenshandlung o(4er Trauung
homosexueller Partnerschaften.@

Diese Entscheil41J;=g.HSl!!R21}:.yg!!ë.urigen

Ende einer Entwicklung., die durch die
Abschaffung der Strafbarkeit der Homo-

SSX-uylität .IS.,U5.ßtGBI im Jahr 1994 über
die Schaffung.de!"Rechtsinstituts einer

n-:'-'-+nu'nvwpe$ns$Ë?snPIPon $ !n wwwwn fiR! !@!ëlä #i EIE llEëkëqg 81g?$29ëë);ä glgg !; reis: 3q

Personen uieicnen \.,escniecnts'durch'das"" *

.Lebe:gg111K11:fhS@l;gesetz im Ja:hr 2S)OI
nicht nur die zunehmende geseZZschctßZ che

T-- r WRUWr T:-qi/bUF-b.rr :fr f

11.g@.ang fx!;bgzpgës3yËjl" emp bindendeRapp'!ü=f=!Ff:EBIT.u9:B:i%g:::flRrpFQ!!q$!wl ?iql 11891$#?!y993:F31#l?!€!+?w-w-pq;;#mw;'+;#B$n.(.u1 3w : inK :

Menschen zum Ausdruck bringt, sondern
U n W JÜX;irWHrhM)l = ;r 4\UhÜ Uat.t(\'+ T";STÜJ4bF l::Önq\lf;LËk iq%] Ur n\lire . i -n

darüber hinaus ausm: 114.deren vollständige$;Hzb33g #%31'i-e ;isin.qi'qi fBur$!$F2$#$?i $51?1:71??:!t:?sg! DqëKtSgr.X.}j:?!:!$e$!!'ë311#Dl511:lPPgfë+4+l#SËnj$e'#< :f :# ump S':#.i34qv sp'eee3;':LP.!:/

rechtZË€hf? ;g{(ii jls@Ëjyng: zielt.nT$!yW'.?.a ! UVfl$,6l;qiM'ëËi;!eiëg$€if)wfe'.ägFpiB+$NV';::T-"'r-?:v <!n"F:€1fi-"eJ.'Z$g11'fp'!

Trotzdem übt die im Bundestag beschlosse
ne Entscheidung, an der auch eine nen-
nenswerte Zahl kirchlich gebundener Ab-
geordneter mitgewirkt hat, einen kaum zu
leugnenden süggestipen Druck aufkirchli
che Entscheidungsprozesse aus. Dies ist vor
allem festzustellen vor dem Hintergrund
des gesellschaftlichen " Gender-Sh{/Ë",3
durch den klassische Beziehungsmodelle,
traditionelle Geschlechterrollen und selbst

das biologische Geschlecht zunehmend an
Verbindlichkeit verlieren sollen.

Die .juri!!nil;4ß; qlf.ichs:tql:l,ßqg.der sogenann-
ten .Homoehe entspricht freilich nicht der
traditionellen Auslegung des Bundesverfas-

2
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Dies wurde bereits deutlich, als der Landes-
kirchenrat wenige Tage vor der Herbstta-
gung der Landessynode..2.0io in Neu-UlmF HV': ' :lW Ü4;i:$ fWSW %ÖHWl: $ a?ëg:' r -.';H?--

das seit zoom bestehende .[ebenspadner-
schaßsgesetz ILPartGI auch fÜr gleichge-
schlechtlich zusammenlebende Pfarrerin-
nen und Pfarrer im Raum der EKD "an der
Synode vorbei" li) zur Geltung brachte.4
Zuvor hatten zwei Münchner Dekanatssy-
noden unter Verweis aufdie europäischen
Änt diskrim nlerungsr chtZ Hieß einen ent-
sprechenden Antrag an die Landessynode
gestellt.

Hinzu kommt, dass mit der Ausnahme von
vier Landes. rberg,

Schaumburg-Lippe und Braunschweig)
inzwischen fast alle Landeskirchen der EKD

anlässlich der Eintragu;ig einer gleichg:e: '":
Ëëi;i:LEINE"Ë;Ë"tËlb:l l i5Ël;l Ä:l;l:;ëlnlt*ëlii Me-

H (fWh:'+---T'rE#rT PP qlbHIH?'lP---YIX'lVIHIW1lFI.W-- nW n} :Llr.l ..,

der einen der kirchlichen Trauung "kirchen-
ëë $ : Oë$11;1jiliib Ü aläëëbii;üë:h-#! a X e i :Nß3f:di-#Hläqqiä$) ?T:( : l-t:n:Eëq! i? ë!!# ß;rnË{Tq.n!?:;3?3:! ! n.Ti$71iw'-:?quiz::: +.-'r ;lf:3F?nH}'+ël :!:;y:.m?t.s;bl{.,s

vollkommen gleichgestellten öffentlichen
: l# f llr -- hT\'f IVIB'PKrh.4114 ÜabHUÜnÜ :an

7:iZÜllZ;ltëi.ii;ät ijjë';'ä;äg"ä=ël';"Reist
nÜr:t rH Bi8äiiëll:?%ÜäiichiëäËR:lh" " '"

S egn u ngsgoue liljjenst 81$iulSh .Snts.pr e.ch.e nde
Synodenbeschlüsse eingeführt haben.
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2. Problemanzeigen

Insbesondere dort, wo landeskirchliche

Synodalentscheidungen öffentliche Traugot-
tesdienste fÜr gleichgeschlechtliche Partner-
schaften in den vergangenen Jahren ermög-
lichten, wurde durch diese Entscheidung
dg!,iR,4g,.SygUdbShW.NlqhH!.a#itj:qpeH' nWRXIëÜÖWUMFInK ËIHBI!&:!8bX#$:1BlgH9$1gB?I 8&$91YqlZIIlë89ëhägl38iBË :ëgBgJgëI\:I

g'llq4S.W.y@!4(@yW.€@e pp.4. r,ay«ng
äuf der 'Grundlage vo;' S:ËrilËil und'Bekennt.
+'e+'i+nnw?inrv#igF;%qK !g!!!?i>lB:!g!!W+'qgR!$"iNM3?BH:??ß.qlK! Wfa;HWi$iäËjlggj%\q! :$$H3 f;t

nis alt&gfgË})en. Das Gleiche gilt fÜr die
bislang geltenden Leitlinien zum Umgang
mit homosexuellen Partnerschaften, wie sie

in der einschlägigen EKD-Orientierungs-
hilfe IWit Spannz4ngen leben im Jahr 1996
formuliert worden waren. In diesëii'WÜ;dë "

eine Segnung oder Trauung im Rahmen
von homosexuellen Partnerschaften in einer

gottesdienstlichen Handlung prinzipiell
ausueschlossenw:q©©gl

@

Zusammenhang bedeutsam, dass sich die
Landessynode während ihrer Synodalta-
gung im liqlib11: 1E993 jn. der so genannten
Fürther Erklärung bereits drei Jahre zuvor
in ähnlicher Weise positioniert hatte, indem
dort - die kontroverse Diskussionslage
widerspiegelnd -- gesagt wurde:

"Eim,e ... seetsorgerl,ichs Begleitung von
homosexu,ett leben,den, Men,sche-n ist eine

Ai4:jgabe der Kirche. Dabei hal,ten die einen
von, u,n,s im individuell-seetsorgertichen
Bereich eine segnende Begleitung homo-
phiter Men,schen in ihrer ]l)artnerschaßlti,r
möglich. Die a,nieren sehen sich dazu nicht
iu, der La,ge, weit sie pom, ihrem Verstäu,dn,is
äer HeitigËP Scheiß hie7$-r keinen Außrag
:rkennen.® E{-ne gottesdienstliche Segens-
handtu,n,g (Trauung) .$r homophil,e Part-
n,erschoßen, hal,ten, wir nichtßlr möglich.
Im Handeln, der Kirche und im ö#entlichen,
Bewg,sstsein mu,ss äie Un,terscheidUn,g zu,r
In,stitu,tio-n Ehe deu,tuch bl,eibe-n. "ë@

Diese Position und die damit verf)undenen

divergierenden theologischen Bewertungen
sind trotz der unübersehbaren gesellschaft-
lichen und kirchlichen Veränderungen
nicht obsolet. Gleichwohl sollen im Folgen-
den noch einmal die maßgeblichen bibli-
schen, theologischen,, kl,rchenrechttichen
ünd ökumenischen Gesichtspunkte benannt
werden, aufgrund derer wir sowohl einen
öffentlichen Segnüngs- als auch einen Traü-
gottesdienst anlässlich der Schließung einer
gleichgeschlechtlichen Ehe fur ausgeschlos-
sen halten.

Für die Debatte in der Evangelisch-Lu-
therischen Kirche in Bayern ist in diesem
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3.Begründungen

3.1 Biblisch Lebensform IMarkus 12,25). Die Bipola-
rität von Mann und Frau gehört überdies
nach Genesis i,27 zur Ëbenbildlichkeit des

Menschen. Mit der polaren Geschlechter-
beziehung schafft Gott eine Ordnung von
Anfang an jvgl. Genesis 2,18 ff.).

Im Mittelpunkt der sexualethischen Aus.

pon Mann 24nd Frau als Bereich, "in dem
die menschliche Sexualität ihren aus-

schließlichen Ort hat".1% Für Jesus ist sie
eine mit der Schöpfung gegebene Einrich-
tung Gottes (Matthäus lg,4ff,; Genesis z,z7;
2,241, in der der Mensch zu seiner Bestim-
mung als Geschlechtswesen findet. Als eine

!ÜdËd.RqtEËwbw:;Lg,hs:'sgwg9:
schaft ist sie sowohl durch die Unterschie-
denheit von Mann und Frau wie auch durch

}iPqt##!qf@f#ë$g$WlrHigßXltlOSB8%ßoi%!WlmlaPnlq!+awaqawomnv

deren 4ngewiesenheit aufeinander "in

personaler Gemeinschaft und gegenseitiger
H.ingabe"13 bestimmt. Als eine von Gott

die durch die Weiterga-
be des Lebens an Gottes Schöpferhandeln
mitwirkt, hat die Ehe den Charakter einer

exemplarischen, wenn auch auf den Bereich
der vergehenden Schöpfung beschränkten,

ete Stiftun 5} Demgegenüber kommt die homosexuelle

Lebensform im. ge!!!gtb1l)llschei;'Zeuge;is
nur im Zusammenhang religiös-küZtischer
.Abgrenzung gegentibe;:ll;lderei RÜliiii ëh
und ' he {dnischen 'Ki4ZteZ';l;"lil;;KI-l;lih"li Ö ,l3 ;
ru.+mx':Ë;ë;W'jii$!9;a8:!a.w3qeHile4##ä$gltlWIBS!:igliq93Ëgf9ii:%%$)Ö#$ä%8#i@!q{ e:' ." :. '-: '.. '-' - .. ' ' ..: :".'-.'. '' - ;' '. ' ;":-l- "."": : .' : .il. "i,'.: .. ':: .'
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Römer 1,26), die Paulus als "Ausdruck
einer vorsätzlichen Entscheidung gegen
Gott" (Römer i,25-271 und als eine dem
Willen Gottes widersprechende Lebensform
drömer l,3z; i. Korinther 6,gf. 1. Timotheus
i,lo) auffasst.

Auch der theologisch richtige Hinweis, dass
die paulinische Verurtei[ung dell ]]omose

him au. ie ueologls
Soii2ëiiëi15ëW;igel;l :n Gesamtzxnamlh en

hangs lediglich der -[ZZüstratton der 7%ese

"" #D

T' ä'Et'äF'M' ëh:"' :
mit der Paulus

lung anderer warntAn keiner Stelle des Neuen Testaments
!@PIHg?S HpiZRX ?!f?qkrfliWgyë31R:yg ]\BP : gkËË ].t

wird pra:ktiiliSrtS, Hq:!pq!$xupjlitjit q!! .eipqB1l l!.?!SEIT l z:)ËilP9:-i - Hl$ !ÖtëXëä$3?.K8;(ß:#i99iN:biäi$!g ilVg R&!8ë3&;l=X:ilc !4 i. ;;l4.C.elrll='.Ö3";:tii=-;'-f;-;+!H:' 3naü.n-na-ou+

die christliche Gemeinde betreffendes

Problem wahrgenoJpmen". Es ist lediglich
als "ein Merkmal ausschließlich der gott-
fernen, heidnischen Welt" im Blick.14 Aus

diesem Grund liegt die Frage nach eineraä mä u ü n$i wi sln=#sil; 1li$q sn ilgBlgW#aHB- IR :t:?$Q?! : fs?t:iqpe;{3B;,?B':T?.?\:'Ë\a :.r: öe

angemessenen seel!?lggrZlchgn .Bq!€it:üng. --'---.)-ü'am+üt=öëüaaiüaBün'+Bsëir3]!= ei u i i:! ließ ii fi\ )well uaMgPIHli6.\#Ëzela11ëlV$Blt g: F11: !8:gxn TtR, z p;;NILS'du

homosexuell empfindender Christen nicht
im Horizont des Neuen Testamentes.

itnTo?rHipgpFßFeicRf:+F8FIHI

(Römer z,l),
.digkeit einer

der Frage der Homosexualität und.gleichge
schlechtlicher Partnerschaften auf.

Der Rekurs aufdas neütestamentZiche

l,iebesgebot und dessen situationsethische
Anwendung in der Bewertung homose-
xueller Partnerschaften18 mag sich zwar
als Ausweichen vor solcher Urteilsbildung
nahelegen und von den betreffenden

Protagonisten auch als Ausdruck "theologi-
scher Verantwortung" verstanden werden,
gleichwohl ändert das nichts daran, dass

man sich damit dennoch "gegen die Schrlß "
positioniert und sich dabei auf ein kontext-
ßemäes jwenn auch nicht schriftfremdes)
Prinzip beruft.19

sexualität ner -- wie auch immer

begründeten -- voiËegl:benen homophilen
Veranlagung waren -- obQÖ
chischen Philosophie andisl
Gegenstand der Diskussion.15

Die von da aus naheliegende Möglichkeit
einer "nattirZ ehem " sexuellen Disposition
von Homosexuellen ist jedoch, zumindest
aus paulinischer Perspektive, nicht als
schöpfungsgemäße Variante zu legitimie-
ren. "Werth Paulus von homosexuellem

Verhalten: sagt; es verstoße ,gegen die Natur'
(Römer i,i61, so ist das kein Urteil über
den empirischen Weltbestand, das aufgrund
heutiger Einsichten übë} diesel schon fal-
sifizierbar wäre. Es ist vielmehr ein theolo-

gisches Urteil. Es will besagen: wer sich so
verhält, widerspricht damit den von allen
Menschen, Juden wie Heiden, noch ansatz-
weise erkennbaren Ordnungen Gottes."16

"Hermeneutisch unredlich", weil völlig
hypothetisch, ist schließlich "der suggestive
Verweis auf Schriftstellers, die von ,zärtli-
chen Beziehungen' zwischen Menschen
gleichen Geschlechts sprechen"(gedacht
ist an David und Jonathan; Rut und Naomi;
Jesus und der Lieblingsjünger), wie dies in
der Orientierungshilfe Zwischen .Autono-
mie ünd ..4ngewiesenheit geschieht.8P!-

Auch der Versuch, das Problem durch den

Verweis auf Paulus als "Konfiiktmanager"
in Römer l4 und z5, wo der Apostel den
Streit zwischen den "Starken" und

6



"Schwachen", die sich im Hinblick auf die

Geltung jüdischer Speisevorschr€ßem uneinig
sind und die Gemeinde zu spalten drohen,21
mit der Aufforderung, "einander anzuneh-
men, wie Christus euch angenommen hat"
drömer i5,7 und l4,5) zu schlichten versucht,
ist nur ein vermeintlicher.:4-.yäygg. Denn
fÜr das Neue Testament liegen Speisege-
wohnheiten und sexuelle Verhaltensweisen

keineswegs auf einer Ebene 11. Korinther 8,8).
Die rituellen Speisevorschriften der jüdi-
schen Tradition haben fÜr Christen keine
Geltung mehr. Anders verhält es sich bei
Fragen de!.gSäSbk:g! #l;WilißglJi,(ygl. auch
1. Korinther Ö,gfr.l, wo der Schöpferwille
.gg!!SlJ€E2Hk12,:ißt, ää;';tG:Huang" në;
gilt und von Jesus bestätigt wird .(Matthäus
l9,4)."

a.2 Theologisch .4
J. b

In Aufnahme des biblischen Befundes
ëË !! g#gigE&$22 i 4%\;p:n-En8SgH?'lT$:ß:)ël$e#t'lef91 $ jHäg:5## !$ :?1#! !)?f;:$=Hi

ist für die reformatorische Theologie die
Institution der Ehe als exklusive Verein- .

dung von Mann und Frau eine Stißung /'
Gottes. Gleichgeschlechtliche Partnerschaf-
ten und deren mögliche Segnung bzw.
Trauung sind deshalb dort an keiner Steile
Gegenstand theologischer Besinnung. Im
.rraubüchZe n von l.5.2.g:. das täSäla114iËg1l

der Bekeyptnisschriftell deLEvqpgSjjgqh-
Lutherischen: Kirche'ist,24 sagt Luther über
die Ehe von Mann und Frau: " WZe p eZ mehr
soll,ten wir diesen göttlichen Sta-nä ehren

u,u,d at,{-viel herrlichere Weise segnen, Pr
ihn, beten, u,nd ihn zieren,? De-nn, obschon es
ein weltlicher Sta,-nd. {st, so hat er d,en,n,och

Gottes Wovtß,r sich u,nd l,st n,icht vo-n Men-
schen errichtet oder (ge)stißet ..."z5

Angesichts des eindeutigen biblischen
Befundes ist daran festzuhalten:

"Homosacuelte PaTEn.erschcLß ka,nn n,icht
als schal)®ngsmëißige Variante der Ehe
gelten. Darum lasst sie sich im Verständn,is
der chÜsttichen Gemeinde keinesfalls mit
dieser gteichsetze-n. ... Vollends wilrde die

Ëinfil,hru,n,g ein,er der Trauung a,-rlgenäherten
Segenshandl,un,g aWeine Nivellierung des
christlichen Eheperständnisses hinauslaufen, .
In, diesem Zu,sammer,hang wäre es ange-
bracht, sich das biblische Verstän,dn,is des

Segens ins Bewg,sstsein zu ri41fën. Es geht
beim Segen um mehr als den persönlichen
Zuspruch und äen Wunschfür Gel,in-
nen und E7füttung, nämlich d,aru-m, da,ss
Menschen, mit {hreT Geschichte dem au/die
zukünßige Voll,enden,g
dein des Schöpfers unten"std,l,t werden.t
Dies wird auch in der Besinnung auf.
lutherisch-theologische Erbe deutlich.

Diese Hochschätzung wird auch durch die
Auslegung des 6. Gebotes im Großen Kate-
chismus bestätigt, wo gesagt wird, dass Gott
den Ehestand "für (d.h. vor) allen andern
eingesetzt hat und darumb unterschiedlich
Mann und Weib geschaffen" hat, "das sie
sich zusamen ha]ten, frucht])ar seien, Kinder
zeugen, nehmen und auffziehen zu Gottes
ehren." Weil die Ehe zwischen Mann und

"nicht allein andern Stendel gleich
ist, sondern vor und uber sie alle

ausgerichtete-n Han.
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gehet", solle man sich hüten, diesen Stand
zu verachten oder geringzuschätzen. 26

Ehesten,d,; Genesis 3,:t6-lg: die EÜn,nerung an
äas "Kreta,z" der Ehe u,nd Gottes Segen und

Verheiß-üng tiber äer Ehe: Genesis i,27F3l~l a3
Im abschließenden Segenszuspruch wird
schließlich um die Bewahrung des von
Goü gegebenen Standes gebeten: "HERR
Gott, d,er äu Ma,nn wnd 'Neil geschal$en
u,n,d zum Ehestanä verordnet ha,st, da,zu
mitßüchten des Leibe gesegnet und, d,as

SAGT-,Weht dei«,es lieben So*«s Jhes." Christi
u,u,d der Ki,reben, sein,er Braut da,riu,n

bezeichnet, wir bitten deine grunde,ose güte,
du wöttest solch dein Geschöpf (
ordnung und segen n.icht tassen verrilcken
n,och verderben, sondern gnedigtich i-n uns
bewaren durch Jhesum Christum, llnseru,
lJerrn. .4tnem. ..34

Nur vor diesem Hint$1lg11Wnd.ig!..Lpt1lË gBq:

kommt eine fÜr evangelisches Eheverständ-
nis wesentliche Unterscheidung "von weltli-
cher und kirchlicher Verantwortung" in den
Blick, nämlich die DoppeZsteZZung der Ehe
als "weZtZich Ding" aufgrund der rechtswirk-
samen Ehq!.chließung aufdem Standesamt
einerseits,E$u und die Ehe als ein von Gott

gesegneten und des Segens bedürftigen "gött-
Z cher Stand" andererseits.29 Dass die Ehe
eine weltliche Lebensform mit bestimmten

staatlich,ßeslEgelegte!!.:Rechten und..!:liiich:
Irw:,"I-' ten ist, wird schon in der"Reformatignsze.it

?«.h,L l .daran.;dgutlicb"j+!!ji.;j4ßli-ËIBySrsp1lechfn
.-- vor der Kir$heptül3.l39SI.egj: .wi:l{ und auch

dl?rt"bereits,"l4Ë! Ringwecbsel"S11$glgt., das
"Zeichen der Vertrauung nach des Landes
Gewohnheit".30 Vom standesamtZichen

Handeln mit bürgerlich-rechtlicher Wir-
kung zu unterscheiden ist das weitere kirch-
liche Hande]n: das Gebet für die Ehe]eute31

und der Zuspruch des görtz chen hohes
ünd Segens im Rahmen eines ößentZJchen

.rraugottesdienstes. Nach den Traufragen
an Braut und BräutigamS2 erfolgt hier die
Lesung von Schriftworten zum Stand der
Ehe (Genesis 2; d e von Gott geschc!#ëne
Zwei,gesell,IrechÜichkeit d,s Basis des Ehesta-n-

iles; Epheser 5: Gottes Weisen,gen .Wr den

Deutlich wird an den Vorgaben des .rraü-
büchZeins, dass im Traugottesdienst nicht
das Wollen und Tun des Menschen im Mit-
telpunkt steht, sondern Gottes. Handeln an
den Menschen, denen Gottes Wort von der
Stiftung des Ehestandes und seinem Willen
fÜr das Leben als Eheleute verkündigt wird
und denen schließlich Gottes Segen fÜr den
Ehestand zugesprochen wird.

:i piiin$ BiQ \QiJ $.t# w

Aus dem bislang Entfalteten ergibt sich,
dass die reformatorischen Bekenntnisse.

-):xt.ks&u]ecu'uat']] rn ;K,t FëMAissä t+p $ K\ßF %q:ëS#:8qq!:!?i:Sg :Tq::\NN?:TäB%'u'fsn.a.#.ivM=:#

in.:ä#fb:ahme des kib!!ä 1lß#"4ËHgOj:!s:q$,

weder die Instimtiop einer eingetragenen
]l;ßtli.ö;H;Ël;l;al;E'ä=Ë':i;l=H-ä ;;ä:EËë ;
i ;'iiiliËbäËilËäii:lil:.'ÖËiia,Ü'ä;'i;Üë:b
in der Reformationszeit verschiedene se-

xuelle Lebensformen gab3S, finden diese in
den Bekenntnissen keine Berücksichtigung.
Als die von Gott her gegebene N07"m ist nur
die Ehe von Mann und Frau ein Thema,
auf der als seiner Sttßüng sein Segen liegt.
Deshalb kann die Kirche nicht segnen, was l
nach biblischem Zeugnis keine Verheißulag l
besitzt. . /

k="-. .L= IC-L''- :.t.,,. . . . Z-
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3. 3 Kirch en!"ech nich

Die Segnung oder Trauung von gleich-
geschlechtlichen Partnerschaften ist aus
gesamtkirchlicher Perspektive nur vorher
grand g ein 'r'hema ausschließlich der

ËI'Ü;;ki' ililËik.36persönlichen Lebensf

Denn bei der Frage nach der Einführung
gottesdienstlicher Segenshandlungen fÜr
homosexuelle Lebenspartnerschaften geht
es wesentlich um das Verständnis und die

Auslegung der He ligen Sche"€ß und des jda-
von abgeleiteten) kirchlichen -Bekenntnisses:
Aus diesem Grund ist die Einführung von
Segnungs- oder Traugottesdiensten fÜr
homosexuelle Lebenspartnerschaftenjeine
Bekenntnis#age. -}-.: ").L-..

äDies ist selbst dann so, "wenn man selbst
den Standpunkt einnimmt, dass es sich bei
der Einführung gottesdienstlicher Segnun-
gen homosexueller Lebenspartnerschaften

an sich nicht um eine Bekenntnisfrage
handelt." Denn selbst im Fall, "in dem

die einen, möglicherweise sogar eine große
rMehrheit in, der Kirche, davon, ausgehen,
- dass eine Neuregel,ung da,s Bel(eint-nis

n,icht bet-rieß, andere a,ber a,ws äer Scheiß
n,achvotl,ziehbar begründeten Widerspruch
dagegen, erheben,, muss äa,s Gan,ze als
Beten.u,tnis©age behandel,t we-rd.eu,: Denn
ein, Konsens darüber, was Schrie und ge-
hen,n,tm,is aussagen, lasst sich {-n diesem Patt
gerade n chtßeststeZZen. "37b

consensus"1, (4EEgSlp..{lËjgg11jR.".dig,]<irche
insgesamt" ist," das heißt, alle kirchen-

iiig!ëlilëlËus: "äs.wh;. .aia'KniKë4ë-usnyia+eu+ipSf'leOn9iPPIBy$tX7f!:!i:PBq?Slq;Pai#HllittHqqlqäg B:lq%t!!: qWll81W !PBH?l#tVIT:9lC.!i)4tf..BENE:'r$:'.xai..;n, .;üs! 'H z? T $W?.8v:t'iinrK'ti-i9:=:rlS..

meinden als Grundeinheiten des kirchli-
M XÜF ël: :tqh rA:F;lrfH:enl J:i5 ;lil R:';P .'f"V; FS

chen Lebens. In der Frage der Segnung oderasfar1111 s!!n ëlë:!)ß gäigBüi3f!;R;sä--}wË x# sp \./

Trauung homosexueller Partnerschaften ist
dieser aber offenkundig nicht herstellbar,
weil es strittig ist, ob die Segnung solcher
Partnerschaften biblisch und theologisch zu
rechtfertigen ist (vgl. oben 3.l./3.2).

Aus diesem Grund stellen die von zahl-

reichen Landeskirchen mit synodalen
Mehrheiten eingeführten Segnungen
und Trauungen gleichgeschlechtlicher
Lebenspartnerschaften "einen Verstoß
gegen den dem evangelischen Kirche-brecht
zugrundeliegende-n Grundsatz da,r, dass
Bekenntnjsände7"fingen n cht im Wege
der Gesetzgebung durchgelführt werde-n,
son,d,ern dass es jaßir des ma,gaus conse-nous
bedarf. We-n-n dieser Konsens nichtjeststett-
bclr ist bzw. .ßhtt, weit n,achvoltziehbarer,
au,s Scheiß unä Bekenntnis begrilndeter
Widerspruch gegen seine Änderung vorge-
bra,cht werde-n, wii,rde selbst eim.e {lbergroße
Mehrheit i-n der Syn,ode derjeweitigen
Kirche n,icht au,sreiche-n, u,m homosexuelle

Trauungen. einzulMhren, und zwar nicht
e nmaZ dann, wenn d e {ibrjgen kirchen-

teitend,e-n Organe einer Meinung mit der
Synodesind."S9

M

Weil. Seine gSEglptßilchlich verbindlicheë$ini &#u $n& :p l# ? neill:tfpn 9l!$e PSltW) l$# Bg& funW:iaHiËV&y:©;iH+gH3$'B:gV1 7i:?jürg?R3B S:äi:i (gg \!:ES'i:&ir$:.

Ausle;geng.):gln.ßcllrift yp:d. Bekenntnis
im Raum der,Slvangeli.scbSn :Kirche :weder
Gegenstand eines l,ehramtes, noch einer

'H qer/.u ! t A.A.-n-'u-?annv<q n -nanKruanrv ines"Ë.al=k?tt!*.'ic:y;E].bls:ZF<;:Ë:ëjëë='Ëii&ËiiZzl

synodalen Mehl"heitsentscheidung ist, bedarf
diese des k rchZ chen .Konsenses ("magnus

-o'w:tipww ilQ?Hiqë$1:13q ËXäFR:$$:Rëlq?:iZqë g:Z?)$ yjqët $Ë Ü3'tJ%gkol Z:! 'Ei=:' i:.-': " . \ \#
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schaften belastet aber nicht nur die inner
kirchliche Gemeinschaft sche sondern

auch die ökumenischen Beziehungen ins:'
bäl;;Üë:l:Ë=;K"l$rRömiscË.. KiÜöik:ö h ëh

Pbn&ëü-Bëf'insümePm;.az4a$efs; g 4gtë ië$gf gt 31 118Ë g8% 4?!$8f;1lPW!?Bn 3r i;e F :xy..aë.ona xe anünüf)a lzf

und den orthodoxen Kirchen. So kam es

in der jüngeren Vergangenheit bereits zur
Aun<ündigung der Beziehungen zwischen
der Russisch-Orthodoxen Kirche und
der Vereinigten Protestantischen Kirche
Frankreichs sowie der reformierten Kirche
von Schottland, nachdem diese aus dem

gleichen Grund bereits die Beziehungen
zu den lutherischen Kirchen in Schweden,
Finnland und Dänemark beendet hatte

Nach Meinung des Konfessionskundlichen
Instituts in Bensheim wirft dieser "rasante
Abbruch" der Beziehungen den ökumeni-
schen Dialog der vergangenen Jahrzehnte
weit zurück und lässt sich auch "nicht so
schnell wieder aufbauen.4S

Diesem "Dilemma" suchten Synoden und
Kirchenleitungen bisher auf zweierlei Weise
zu entkommen:

man daraufverzichtete, einen in dieser Fra-
118VWIU@8HW#PXH#©iZië81 (1:$üg Ëi) ) b#u$sp ö:le 'Bgi?te äK:V,a :!P

€..güt.XSl111llt::Sigg:Sg:Jg:«W. n. Ë;eha up:
tëä üiid durch eine Minderheitemschutz-

regeZüng die Möglichkeit zum Widerspruch
und der Verweigerung entsprechender
Segens- oder Trauhandlungen offenließ.
Und 2{11h,ändereh: dadurch, dass man auf
die aZZgemeine -Ëin!/Ëlhrung solcher gottes-
dienstlichen Handlungen verzichtete und
deren Einführung den jeweiligen Ortsge-
meinden4%Überließ.41 Beide "Lösungen"
sind aus kirchenrechtlicher Sicht ein fur die

Kirche "schwer erträglicher Zustand", der
"eine Ausnahme" b]ei])en muss,42 denn

erstere."gibt Anlass fur eine Kirchenspal-
tung"4a und letztere verlagert die Entschei-
dung und den Streit lediglich in die Gremien
der örtlichen Gemeinden und Dekanate.

daduiëh:'ëäl;ËI

4.Schlussfolgerungen

Nach den in der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Bayern geltenden Leitlinien der
VELKD gehört nach evangelischen Ver-
ständnis "zzlr .FheschZie$ üng die kiz"chZiche
Trauen,g, bei der Gottes Wort über die
LebensgemeinschcLß -pon, Fra,u und Ma,nn,
perkün,diät wird. Da,s Bram,traür verspricht
sich -vor Gott u,n,d der Gemein,de l,eben,stan,-

ge gegensel,tage Liebe, Achte,n,g, Fürsorge
u,n,d. Treu,e. Die Gemein,de erbittetfür die
Eheleute Gottes Beistan,d un,d Segen."

3.4 Ökumenisch

Die Einführung von Segnungs- oder Trau-
gottesdiensten fÜr homosexuelle Partner-

Diese Ausführungen sind bestimmt vom
Zeugnis der Heiligen Schrift und dem

Bekenntnis der lutherischen Kirche jvgl.
oben 3.i/3.21. Durch den Bezug aufMann
unq: !!glq :bllßach evabgëlliËcË =hihËlliË:ëhëlm

fq'nlwnqr+tnxPzr#".!#v$tae?nqHtW-pnplqly#F' PlfBPli:(!q7}:Pf$1a©31VqnaGRIBmWP$'+:s?Q a PW?,HRSG gßlRF'ë% :iP;%$%g yl?)r6SV.W!.



Verständnis von Trauung die Segnung
homosexueller Lebenspartnerschaften

g,l:llgglgblgsen. Dies gilt auch dort, Üo um
der öffentlichen Wahrnehmung bzw. der
Gemeinde willen terminologisch zwischen
beiden unterschieden wird, der Ablauf der

entsprechenden Segnungs- oder Traugottes-
dienste aber nahezu identisch ist (vgl. oben
1.1." Eine "Segnung' von einer "Trauung"
dadurch zu unterscheiden''dägË"lni-ersterer

auf das TllauyersWlell#:qn, den RingtauschÜliiäqgä4$EIBNE€!:$%Ü!©!B%4'-llf'.s$\;aizäinwwwwi4iz:nze3w:unpu

und den Eintrag.ill*4gä..]$gS;b:Sp11qg$ter
verzichtet wird(z.B. Evangelisch-Lutheri-
sche Landeskirche in Oldenburgl, ist nicht
schlüssig, weil zum Wesen einer Trauung
nach evangelischem..Vqfs.t4qdp:i.g,.yQ:r:ollen

Dingen die Verkündigung von Gottes Wort
{rüti"a]iË"S';iëäÜ {ibë] Minh und iii:äii :;Ä"'
E7ië1lfand wesentlich ist. Dazu kommt, dass

in der öffentlichen Wahrnehmung auf-
grund fehlender Kriterien kaum zwischen
"Homo-Segnung" und "Homo-Trauung"
unterschieden werden kann.

Da es auch bei einem öffentlichen Segnungs
gottesdiengf'fa;'ëiiië"2lëiËFlgeg:llilëëll;ÜilLËI
Partnerschaft nicht nur um den Segen fÜr
die einzelnen Partner geht, sondern fÜr
deren -Lebensgemeinschaß, ist dafür eine
"positive Würdigung dieses Bündnisses"
vorausgesetzt.47 Das heißt, es geht letztlich
um die Frage, ob ËÄ2Ë"glglSllllgËI.clggg+:!USheM11 mqB PPRPql $nHRÜE2 4;MlggübP -- n W,p'rRb

Partnerschaft bzw. Ehe in einem kirchlichen
weülamlüBIBiqnlvn$gie!%=94i #la#ß'3iqÜ!)&Blq!+$?=@K}.v

.ge!!sjd enst gSliSgnet.werden:kann.4Ü"Dies
ist aufgrund fies bisher Gesagten gleichfalls
zu verneinelTDie evangelisch-lutherische
Kirche hat dafür kein in Schrift und Be-
kenntnis begründetes Mandat.
f ;.u "-:"L«F }-««.:btU-"h

Das schließt keinesfalls eine seelsorgerliche
Begleitung homophil empfindender Men-
schen aus, bei der dem Einzelnen (unter
Handaufiegung) auch der Segen Gottes, als
Zuspruch der Nähe, des Schutzes und der
Kraft Gottes zugesprochen werden kann.

}

!11jedem Fall abst:j8.dg..E.!Bdlpqk 4y:
vermeiden, dass dq1lch dig Segenshandlung
die Verbindung einer gleichgeschlechtli-
chen Partnerschaft als in Übereinstimmung
mit Gottes Willen befindliche Vei.bindung
kirchlich Zeglt m eHÜÜlde

1 1



An den Schluss sei im Jahr des Reforma-
tionsjubiläums eine klare und deutliche
Stellungnahme Martin Luthers aus seiner
Predigt ,Vom ehelichen Leben' (WA io ll,
276) gestellt. Als ob der Reformator die Aus-

. ;!"'si.'ne! j !Ë/:. n. $Bt;gßi&Ë .b &l&+;:#n$+ß.'aN ërX&ele(äiätäliüaiÜi$$::i \bëi !!iöÖ vai Ë &P&D Ë& :K$Eë6&3 ni-

einandersetzungen um "(}endeil h.läinËÜeä .ni b rh-:L.T.. "q. " T .

ming ' upd .:,EhS.fÜ!..q1le' vorausgeahnt
VNPEnlXH TnU)nEE WIFW--V-,--T! mn"qhq# PTH'J= J P' -:

hätte, schreibt er: "Xs steht nicht in unserem

Gewalt, dass ich mich zu, ein,em Weibs-
bil,ä oder du, dich zu, el,n,em Ma-nnsbitde
machest, sou,dern, wie Gott mich u,n,d dich

gemacht hat, so si-nd wir: ich ein Man,n, du,

ein Weib. Und sol,ch gutes SchöpJÜngswerk

witt er geehrt un,d al.s sein götte,ich Werk
ünverachtet haben. ... So wenig wie es in
meiner Macht steht, da,ss i,ch kein, Man,n,s-

bitd sei, ebenso wenig steht es auch bei mir,
dass ich ohne Weib sei. Und umgekehrt: so
we-nig wie es in deiner Macht steht, da,ss d,u,

kein Weibsbitd, seiest, ebenso wenig steht
es auch bei dir, da,ss du, ohn,e Mau,n, seiest.

Denn es ist nicht ein freies Ermessen od,er
Ratschlu,ss, son,d.ern, ein notwen,dig, -natür-
lich Ding, da,ss altes, was ein Mam,n ist, ein
Weib haben muss, und was ein Weib ist,
muss ein.en Ma,n,u, haben. ..."

Arbeitskreis Bekennender Christen
in Bayern im oktober 201 7

Luther im Kreis der Familie - Element des Luther-Denkmals
von Prof. Rudolf Siemering in der Lutherstadt Eisleben
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So hat die Bayerische Staatsregierung bei
der Kabinettssitzung am 5. September 20 1 7
ein Gutachten in Auftrag gegeben, um zu
prüfen, "wie das Gesetz verfassungsrechtlich
zu bewerten ist. " Siehe http://www. bayern. de/
Qerich t- aus - der- kabln ettssitzun g- teil- 2-24/

fg Heinrich de Wall, Segnungen/Trauungen
gleichgeschlechtlicher Paare im evange-
lischen Kirchenrecht, unter: https://www.
elk- wue. de/fileadmin/Landessynode/20 1 7/
Studientag.20 1 7/S.20 1 7- 06-24.Refera t.
Prof. .Wall.-.Segnungen- Trauungen
gleich gesch lech nich er.Paa re .Im.evan gens ch e .

l

S 6

Verwechslung mit der Trauung ausgeschlossen
werden musse. Deshalb gibt es anlässllch sol-
cher Segnungsgottesdienste kein Trauverspre-
chen, keinen Ringtausch und keinen Eintrag Ins
Klrchenbuch

$ Bremische Evangelische Kirche, Evangelisch-
Lutherische Kirche Hannoversl Evangelische
Kirche von Kurhessen und Waldeck; Evangeli-
sche Landeskirche in Mitteldeutschland. Evan-
gelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland;
Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg;
!vangellsche Kirche in der Pfalzl Evangelische
Kirche von Westfalen.

® "Wenn homosexuell geprägte Menschen
im Rahmen der geistlichen Begleitung durch
andere Christen für sich eine Segnung erbitten,
sollten sie ebenso wenig abgewiesen werden
wie andere Menschen, dle eine solche Bitte
äußern. Ihren Ort hat eine solche Segnung
in der Seelsorge und der damit gegebenen
Intimität. Diese Segnung im Rahmen eines
Gottesdienstes vorzunehmen, kann wegen der
Gefahr von Missverständnissen nicht befürwor-
tet werden. In jedem Fall muss für alle Betet
legte erkennbar sein: Gesegnet wird nicht die
gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft als
Form des Zusammenlebens, sondern gesegnet
Herden Menschen, und zwar in diesem Falle
homosexuell geprägte Menschen, die allein
oder in einer gleichgeschlechtlichen Lebensge-
meinschaft ethisch verantwortlich leben. " Aus:
EKD (Hg.), Mlt Spannungen leben, 6.3, unter:
https://www. ekd. de/spannungen.1 996.6. h tml.

'' Diese Formulierung, als ob von der Bibel her
lediglich .kein Auftrag' erkennbar sei, macht
sich der ABC ausdrücklich nicht zu Eigen, da
eine Segnung dem biblischen Zeugnis wider-
spricht.

Abrufbar unter:
h ups ://la n dessyn o de . b a bern - e vangelisch . de/
downloads/Further.Erklaerung 993. pdf.
€"f Jürgen Roloff, Auf der Suche nach bibli-
schen Kriterien für eine heutige Sexualethik. in:
Lutherische Kirche in der Welt. Jahrbuch des
Martin-Luther-Bundes 46 (1999), S. 36.
'' Roloff, Auf der Suche nach biblischen Krite-
rien. S.37
'" Roloff, Auf der Suche nach biblischen Krite-
rien, S. 51

' ' Vgl, Wilfried Härte, Ethik, Berlin/New York
2011, S. 304-364.

1 1

vgl. hierzu: https://www.zukunftslnstitut. de/
a rtlkel/gen der- shift- zukun ft- der- pesch lech ter-
rollen/

'+ Vgl. hierzu ausführlicher: Martin Pflaumer,
Genese einer Fehlentscheidung. Gleichge-
schlechtliche Paare im evangelischen Pfarr-
haus, in: Andreas Späth (Hg.), ... und schufsie
als Mann und Frau. Kirche in der Zerreißprobe
zwischen Homosexuellen-Lobby und Heiliger
Schrift, Ansbach 201 1, S. 14

$$:Vgl. Frank Zeeb. Öffentliche Gottesdienste
anlässlich der Eheschließung zweier Menschen
desselben Geschlechtes oder der Umwand-
lung einer eingetragenen Lebenspartner-
schaft in eine Ehe, S. 3f. unter: https=//www.
elk- wue. de/fileadmin/Landessynode/20 1 7/
Studientag.20 1 7/S.20 1 7- 06-24.Re-
fera t.Dr. .Zeeb . Tra u un g..Segn un gen .
und.an de re .Mo eglichkeiten.th eolo -
gisch.verantworteter.A... Vgl. dazu
auch: https://www. evangelisch. de/inhal-
te/1 ll 225/20- 11-201 4/segnung-homose-
xueller-bunt- wie- ein-regenbogens Thorsten
Maruschke, "Stand und Perspektiven in
anderen Landeskirchen". in: Peter Buhmann.
Silvia Jühne, Anne-Lore Mauer (Hg.), Trauung,
Segnung, Hochzeitsfeier? Dokumentation zum
Studientag zur liturgischen Begleitung von
Lebenspartnerschaften in der ELKB, Erlangen
ISelbstverlag) 201 7, S. 34-41

g: Evangelische Landeskirche Baden; Evangeli-
sche Landeskirche in Berlin, Brandenburg und
Jer Schlesischen Oberlausitz, Evangelische
Kirche im Rheinland; Evangelische Kirche in
Hessen und Nassau.

[LDle Evangelisch-Lutherische Landeskirche
in Oldenburg, die Segnungsgottesdienste seit
2004 ermöglicht. betont allerdings, dass eine

3
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'' Roloff, Auf der Suche nach biblischen
Kriterien, S. 5 if.
' ' vgl. Benjamin Schlleßer. Schriftverständnis
und Hermeneutik. Aussagen zur Homosexua-
ltät, Referat beim Studientag der 15. Landes-
synode der Evangelischen Landeskirche in
Württemberg zum Thema "Seelsorgerlich und
kirchlich verantworteter Umgang mit der Ver-
partnerung gleichgeschlechtlicher Paare" am
24.Juni 20 1 7 in Bad Boll. abrufbar unter:
h ups://www. elk- wue. de/fllea dmin/Landessyn o
de/20 1 7/Studientag.20 1 7/S.20 1 7- 06- 24
Refera t.Pro f. .Dr. .Schlief s er.- .Schriftver
staendnis.und.Hermeneutik biblischer
Aussagen.zur..H pdf, S. 6.
' ' Dazu gehört etwa auch der suggestive
/ersuch, ausgehend vom Liebesgebot die dem
entsprechende "Qualität" einer Beziehung zum
maßgeblichen Kriterium zu erheben. wie es
)eispielswiese in der EKD- Orientierungshilfe Zwi-
schen Autonomie und Angewiesenheit. Familie
als verlässliche Gemeinschaft stärken, Hanno-
ver 2013. Nr. 51, S. 66, geschieht: "Durch das
biblische Zeugnis hindurch klingt als , Grundton'
/or allem der Ruf nach einem verlässlichen. lie-
bevollen und verantwortlichen Miteinander. nach
diner Treue, die der Treue Gottes entspricht. Liest
man die Bibel von dieser Grundüberzeugung her,
:jann sind gleichgeschlechtliche Partnerschaften,
in denen sich Menschen zu einem verbindlichen
ind verantwortlichen Miteinander verpflichten,
auch in theologischer Sicht ais gleichwertig anzu-
erkennen. Nutzen homosexuelle Menschen heute
:iie rechtliche Möglichkeit der eingetragenen
Partnerschaft, dann erklären sie. wie hetero-
:exuelle Menschen. bei der Eheschließung
öffentlich ihren Willen. sich dauerhaft aneinan-
der zu binden und füreinander Verantwortung
zu tragen. " Abrufbar unter: https://www. ekd. de/
akd.. de/ds.. doc/20 1 306 1 7Jamilie-als
aerla essliche.gemein sche ft. pdf
' ' Schließen, Schriftverständnis und Herme-
neutik, S. IO.

" Schließer, Schrlftverständnis und Hermeneu-
tik, S. lO (und Anm. 29). Vgl. auch EKD (Hg.),
Zwischen Autonomie und Angewiesenhelt, S. 66.
' ' So Schlleßer. Schriftverständnis und Herme-
neutik. S. 12.

:' Vgl. auch Wolfhart Pannenberg. Maßstäbe
zur kirchlichen Urteilsbildung über Homosexu-
alität. in: Ders., Beiträge zui= Ethik, Göttingen
2014 (1994), S.99f. '

Roloff, Auf der Suche nach biblischen
Kriterien, S. 53.

:" Eln Traubüchlein für die einfeltigen Pfarr-
herrn, in: Die Bekenntnisschriften'der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche(=BSELK). Votlstän-
lige Neuedltion. hg. v. Irene Dingen. Göttingen
2014. S. 900-910. Im Folgenden zitiert nach
Luther Deutsch (ALDI. Die Werke Luthers in
Auswahl, hg. v. Kurt Anand, Göttingen 41991.

. LD 6, S. 165f. (BSELK, S. 900).
:' BSELK, S. 1002. Vgl. zur göttlichen Einset-
zung auch CA 23 (BSELK, S. 134ff,) und die
Apologie der Confessio Augustana (BSELK,
S. 592ff.).

'.'.BSELK, S. 900.

Ë$1 Zum "weltl ch Ding" bzw. zu "des Lan-
des Gewohnheit" (BSELK, S. 903) gehören
etwa auch die Eheringe, die aus reforma-
torischer Perspektive keine "konstitutive
Bedeutung" für die Eheschließung haben.
Jürgen Kampmann, Das reformatorische
:heverständnis und die Frage der bekennt-
nismäßigen Relevanz von Lebensformen.
S. 7 Anm. 23. Abrufbar unter: https://www.
alk- wue. de/fileadmin/Landessynode/20 1 7/
l;tudientag.201 7/S .20 1 7-06-24 .Referat.
Prof. .Dr. .Kampmann- .Das .reformatorische
:h evers ta en dn is .un d.. die .Fra ge .Jer.
bekenntnis....,pdf

" Kirchenamt der EKD (Hg.), Soll es künftig
kirchlich geschlossene Ehen geben, die nicht
zugleich Ehen im bürgerlich-rechtlichen Sinne
sind? Zum evangelischen Verständnis von Ehe
ind Eheschließung. Eine gutachterliche Äuße-
rung, EKD Texte 101, 2009. S.2f.

'' BSELK. S. 903. Damit wird gleichzeitig die
- aus reformatorlscher Sicht - sakramentale
Missdeutung der Ehe auf römisch- katholischer
Seite zurückgewiesen

'' BSELK, S. 902: "...ein gerneln Christlich
gebetfür sie.

" BSELK, S. 902.

" BSELK. S. 903f.

" BSELK, S. 905.
'' Vgl. hierzu Kampmann, Das reformatori-
sche Eheverständnis, S. 4f. mit erläuternden
Hinweisen zur Doppelehe von Landgraf Philipp
/on Hessen und der praktizierten Bigamie im
Fäuferrelch in Münster.
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" Entgegen der Auffassung von Hartmut
Rosenau, Uberlegungen zum Thema .Homo-
sexualität (und Kirche) aus der Sicht theologi-
scher Ethik, S. 1, abrufbar unter: https://www.
elk- wue. de/frIDa dmln/Landessynode/20 1 7/
Studientag.20 1 7/S.20 1 7- 06-24.Referat
Prof. .Dr. .phil. .Hartmut.Rosenau.- .Ueberle-
gungen.zum.Thema..Homosexualitaet und
Kira.....pdf
'' De Wall, Segnungen/Trauungen gleich-
geschlechtlicher Paare, S. l if. vgl. auch M.
hermann, Zur kirchenrechtllchen Überprüfung
eines Synodenbeschlusses über dle Segnung
gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. in:
ZevKR 50 (2005), S. 607f.

" De Wall, Segnungen/Trauungen gleichge-
schlechtlicher Paare, S. 9.

'' De Wall. Segnungen/Trauungen gleichge-
schlechtlicher Paare. S. 13

4Pfgö ist die Praxis der Evangelischen Kirche
von Kurhessen Waldeck und in der sächsischen
Landes kira he .

' ' De Wall, Segnungen/Trauungen gleichge-
schlech tllcher Paare. 13ff.

*' De Wall, Segnungen/Trauungen gleichge-
schlechtlicher Paare, S. 15

'' De Wall. Segnungen/Trauunger\ gleichge-
schlechtlicher Paare, S. 14

*' in Nordamerika kam es in dieser Frage zur
Spaltung innerhalb der ELBA (Evangelical
Lutheran Church in America), die zur Gründung
der NALC (North American Lutheran Church)
Konkreter Anlass war die offizielle Erlaubnis
für homosexuelle Pfarrer und Pfarrerinnen in
gleichgeschlechtlichen Beziehungen zu leben.

So die C)rthodoxie-Expertin Gesa Bauer.
Referentin am Konfessionskundlichen Institut
In Bensheim. Abrufbar unter: https://www.
evangelis ch. de/inhalte/ 1 2254 4/ 1 9- 0 6- 20 ] 5/
beziehungen- von- ekd- und- russisch- orthodo
xer- kirche- wegen- homo- ehe- ge fahr.

*' Vgl. Landeskirchenamt der Evangelischen
<lrche von Kurhessen- Waldeck (Hg.), Segnung
/on Paaren in eingetragener Lebenspartner-
schaft. Materialien für die Gemeinde. Kassel
2013. S. 9: "ln mehreren Elementen der neuen
Regelung f(Ir eine Segnung in der Öffentlichkeit
werden Analogien zur kirchlichen Kasualpraxis
- besonders zur Trauung - deutlich. Aber auch
Unterschiede sind auszumachen: Rechtliche
Bedingung ist die eingetragene Lebenspart-

45

lerschaft und nicht eine Eheschließung. Die
Handlung selbst ist als Segnung zu bezeichnen
und nicht als Trauung. Sle wird an eigener
Stelle registriert. Das hier vorgelegte liturgische
Material ist keine agendarisch verpflichtende
ordnung. Es enthält Texte und Formulierungen,
Elle die spezifische Situation Im Blick haben:
Man begrüßt nicht das Ehepaar, sondern Part-
nerinnen oder Partner; man bittet um Gottes
Segen für die Partnerschaft, nicht für eine
:he. Gleichwohl sind für dle Gestaltung eines
evangelischen Gottesdienstes zur Segnung
gleichgeschlechtlicher Paare die drei Elemente
unverzichtbar, die nach reformatorlschem Ver-
ständnis (Martin Luthers naubüchlein) für eine
trauung als konstitutiv gelten: Gottes Wort.
Gebet und Segen. Dass sowohl bel der Trau-
ung als auch bei der Segnung weitere liturgi-
sche Elemente hinzutreten und diese einander
ähnlich sein können, entspricht der möglichen
gestaltungsfreiheit evangelischer Gottesdiens-
te." Abrufbar unter: http://www. ekkw. de/me-
dia .ekkw/do wnloads/131 025
segnung..von.paaren.pdf
* Heinrich de Wall, "Darf es in den evange-
ischen Kirchen Deutschlands .homosexuelle
Trauungen' geben? in: Peter Bubmann. Silvia
bühne, Anne-Lore Mauer (Hg.). Trauung.
Segnung, Hochzeitsfeier? Dokumentation zum
Studientag zur liturgischen Begleitung von
.ebenspartnerschaften in der ELKE. Erlangen
.Selbstverlag) 201 7, S. 13. '

''' Vgl. J. Winter, Dle Trauung als kirchliche
Amtshandlung. Zur Frage der ,gottesdienstli-
chen Begleitung gleichgeschlechtlicher Part-
nerschaften, in: ZevKR 47 (2C)02), s. 697ff.
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Zustimmende Verbände, Vereine
und Gemeinden

Arbeitskreis Bekennender Christen in Bayem(ABC)

Christus Bewegung Baden

CVJM \Mnterlingen

Die Apis- Evang. Gemeinschaft Rutesheim

Evang. Gemeinschaftsverband Herborn

. Evang. Gemeinschaftsverband Siegerland-Wittgenstein e. V.

. Evang.-Luth. Gebetsgemeinschaft

. Evang.-Luth. Elia-Kirchengemeinde Langenhagen

. Evang.-Luth. Kinhengemeinde Berg/Oberfranken

. Evang.-Luth. Kirchengemeinde St. Jakobs Itzehoe

. Evang.-Luth. Kirchengemeinde zum Guten Hirten Elmshorn

. Evang. St. Martini-Gemeinde Bremen

. Evang. Vereinigung für Bibel und Bekenntnis
in Hessen undNassau

. Gemelnschafts-Diakonissenmutterhaus Hensoltshöhe

. Kimhl. Sammlung um Bibel und Bekenntnis in Bayern

. Kimhl. Sammlung um Bibel und Bekenntnis in der
Evang,-Luth. Kirche in Norddeutschland

. Mecklenburgischer Gemeinschaftsverband

. Netzwerk bekennender Christen Pfalz(NbC)

. Pngizer-Gemeinschaft Baden-Württemberg

. Sächsische Bekenntnis-Initiative
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